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Gemeinde Großrosseln

Niederschrift

14. Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Donnerstag, 08.07.2021

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 18:30 Uhr

Ort, Raum: Rosseltalhalle, Emmersweilerstraße 7, 66352 Großrosseln

Anwesend

Vorsitz

Bürgermeister

Jochum, Dominik

Mitglieder

CDU

Becker, Philipp

Busch-Kammer, Saskia

Feld, Markus

Fretter, Petra

Hektor, Ralf ab 18.20 Uhr

Krewer, Michael

Schuler, Laura

Schuler, Manfred

Speicher, Tobias

Walle, Anke

Wollscheid, Günter

SPD

Deetz, Karsten

Frey, Christian

Herth, Norbert

Kiefer, Jens
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Müller, Herbert

Schuler, Wolfgang

Steuer, Jörg

Wagner, Michael

Willems, Brian

Freie Rossler

Engel, Peter

Pfortner, Stephan

Waszut, Harald

Verwaltung

Mitarbeiter/in

Albert, Daniel

Gillet, Kerstin

Rupp, Eduard

Schmidt, Jens

Trenz, Frank

Sonstige Teilnehmer

Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Prior, Uwe

Abwesend

Mitglieder

CDU

Busse-Braun, Daniela entschuldigt

SPD

Einsweiler, Anja entschuldigt

Franzen, Hans-Werner entschuldigt

Kuhn, Christian enschuldigt

Sonstige Anwesende:
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung

 geändert 

beschlossen

2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2021

 ungeändert 

beschlossen

3. Benennung eines Fraktionsvorsitzenden

 
2019-2024/355

4. Benennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder zur 

Unterzeichnung der Niederschriften über Sitzungen des 

Gemeinderates

 

2019-2024/357

5. Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates

 
2019-2024/358

ungeändert 

beschlossen

6. Abbruch ehemaliges Zollgebäude Nassweiler

 
2019-2024/359

ungeändert 

beschlossen

7. Kanalsanierung Gensbacher Straße im verkehrsberuhigten Bereich 

des Gemeindebezirk Emmersweiler – von der Feldstraße bis zur L164 

-

 

2019-2024/360

ungeändert 

beschlossen

8. Weiterentwicklung gemeindlicher Spielplätze

 
2019-2024/361

ungeändert 

beschlossen

9. Bau und Betrieb eines Bogenschießparcours Warndt

 
2019-2024/362

ungeändert 

beschlossen

10. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes ÖPNV

 
2019-2024/364

ungeändert 

beschlossen

11. Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes 

Warndt

 

2019-2024/368

ungeändert 

beschlossen

12. Beschaffung von acht mobilen "VARMA Einzelhütten"

 
2019-2024/372

ungeändert 

beschlossen

13. Mitteilungen und Anfragen

 

13.1. Verschiebung der kommenden Sitzungsfolge
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13.2. Überprüfung der Umsetzung der Vorgaben der VO-CP

 

13.3. Resolution des Ortsrates Großrosseln

 

13.4. Coronahilfe für Vereine

 

13.5. Vollsperrung einer Landesstaße in Karlsbrunn

 

Nichtöffentlicher Teil

14. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2021 - 

Nichtöffentlicher Teil

 
ungeändert 

beschlossen

15. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes ÖPNV

 
2019-2024/365

ungeändert 

beschlossen

16. Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes 

Warndt

 

2019-2024/369

ungeändert 

beschlossen

17. Mitteilungen und Anfragen
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Protokoll

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
geändert beschlossen

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit 

des Gremiums fest. 

Der Vorsitzende erklärt, dass die aktuelle Coronalage sich in der Gemeinde Großrosseln positiv dar-

stelle. Man habe derzeit nur eine Person, die sich in Quarantäne befände. 

Der Vorsitzende schlägt weiter vor, die Sitzung um einen weiteren Tagesordnungspunkt zu ergänzen. 

In diesem soll die Anschaffung von Markthütten beraten werden. Dem wird zugestimmt. Dieser 

Punkt wird sodann im öffentlichen Teil als TOP 12 geführt. Alle nachfolgenden Punkte verschieben 

sich entsprechend um eine Position nach hinten.

 

Weitere Wortmeldungen folgen nicht.

Beschluss:
Die Tagesordnung wird um den Punkt „TOP 12: Beschaffung von acht mobilen VARMA-Einzelhütten“ 

ergänzt. Alle weiteren Punkte verschieben sich entsprechend.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2021
ungeändert beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Verfü-

gung.

Es werden keine Einwände erhoben.

Beschluss:
Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 24.03.2021 wird in der vorgelegten Form und Fassung an-

genommen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 1
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3. Benennung eines Fraktionsvorsitzenden 2019-2024/355

Gemäß § 30 Abs. 5 KSVG können die politischen Gruppierungen im Gemeinderat Fraktionen bilden. 

Eine Fraktion muss mindestens aus zwei Mitgliedern bestehen. Die Fraktionen sollen ihre Vorsitzen-

de/ihren Vorsitzenden und Stellvertreterin/Stellvertreter benennen.

Petra Fretter hat mit sofortiger Wirkung das Amt als Fraktionsvorsitzende niedergelegt. Die CDU-

Fraktion muss eine/n neue/n Fraktionsvorsitzende/n benennen.

Herr Krewer (CDU) erklärt, dass fortan Herr Manfred Schuler (CDU) der neue Fraktionsvorsitzende 

der CDU sei.

4. Benennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
zur Unterzeichnung der Niederschriften über Sitzungen des 
Gemeinderates

2019-2024/357

Gemäß § 47 Abs. 4 KSVG in Verbindung mit § 27 der Geschäftsordnung sind die Niederschriften des 

Gemeindesrate von zwei Ratsmitgliedern zu unterzeichnen. Diese und zwei Ersatzleute sind zu be-

stimmen. 

In der Gemeinderatssitzung vom 06.02.2020 wurde Frau Petra Fretter für die CDU-Fraktion benannt. 

Petra Fretter hat mit sofortiger Wirkung ihr Amt zur Unterzeichnung der Niederschriften niederge-

legt. 

Es ist daher ein anderes Mitglied für die Unterzeichnung der Niederschriften zu benennen. 

Herr Krewer (CDU)erklärt, dass fortan Herr Manfred Schuler für die CDU zeichne.

5. Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates 2019-2024/358
ungeändert beschlossen

Die CDU-Fraktion hat in der konstituierenden Gemeinderatsitzung Günter Wollscheid als Mitglied für 

den Rechnungsprüfungsausschuss benannt.

Mit Schreiben vom 10.06.2021, hier eingegangen am 14.06.2021, hat das Mitglied Günter Wollscheid 

sein Amt als Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss niedergelegt.

Die CDU-Fraktion muss deshalb für den genannten Ausschuss ein neues Mitglied benennen.

Die SPD-Fraktion hat in der konstituierenden Gemeinderatsitzung Hans-Werner Franzen als Mitglied 

für den Rechnungsprüfungsausschuss benannt.

Mit Schreiben vom 30.06.2021, hier eingegangen am 01.07.2021, hat das Mitglied Hans-Werner 

Franzen sein Amt als Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss niedergelegt.

Die SPD-Fraktion muss deshalb für den genannten Ausschuss ein neues Mitglied benennen

Beschluss:

Die CDU-Fraktion, sowie die SPD-Fraktion benennen ein neues Mitglied für den Rechnungsprüfungs-

ausschuss der Gemeinde Großrosseln.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

6. Abbruch ehemaliges Zollgebäude Nassweiler 2019-2024/359
ungeändert beschlossen

Im Rahmen der Neugestaltung des Ortseinganges von Naßweiler (Grenzbereich) wurde das ehemali-

ge Zollgebäude Naßweiler, zwecks Durchführung der Abbrucharbeiten des Gebäudes, öffentlich aus-

geschrieben.

Folgende geprüfte Ergebnisse liegen der Verwaltung vor:  

   

Hartsteinwerk Gihl Gmbh
Brunnenplatz 1b

66571 Eppelborn         80.599,89 €

Nebenangebot Pauschal  69.020,00 €

MBG Hoch- und Tiefbau GmbH

Vorderster Berg 8

66333 Völklingen (103.738,85 € mit 18 % Nachlass) 85.065,86 €

Nebenangebot Pauschal 87.500,00 €

Der LV-Schätzpreis des Gewerkes lag vor der Ausschreibung bei 118.566,70 € (inklusive Verkehrssi-

cherungsmaßnahmen sowie Bedarfspositionen).

 

Hinsichtlich des Pauschalangebotes der Fa. Gihl sind die Bedarfspositionen (z.B Wasserhaltung) sowie 

die Arbeiten auf Nachweis (Stundenlohnarbeiten / LKW-Einsatz) von dem Pauschalangebotspreis 

ausgenommen. Weiterhin ist im Bereich des Zollgebäudes der Umbau der Bushaltestelle (Behinder-

tengerecht) in der Planung bzw. Ausführung. Diesbezüglich werden sich, verbunden mit der aktuellen 

Freiflächenplanung, Überschneidungen in der Ausführung ergeben.

Zu berücksichtigen ist zusätzlich die Baustellensicherung (Straßenverkehr) im Bereich der unmittelbar 

angrenzenden Landstraße bzw. des Grenzüberganges. Die Leistungen sind im Leistungsverzeichnis als 

Positionen im Rahmen einer Vorplanung aufgenommen. Die verkehrsrechtliche Genehmigung des 

Regionalverbandes wird jedoch erst vor der Maßnahme durch den Auftragnehmer beantragt und die 

Mehrleistung an den Auftraggeber weitergegeben.

Um die Maßnahme im Rahmen der definierten Arbeiten abrechnen zu können und insbesondere um 

kostensteigernde Nachträge im Bereich der Bedarfspositionen bzw. der Schnittstellen sowie der Ver-

kehrssicherung zu vermeiden, ist aus Sicht der Bauverwaltung das Angebot des Leistungsverzeichnis-

ses an die Fa. Gihl zu beauftragen.
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Beschluss:

Der Auftrag Abbrucharbeiten wird an die Mindestbietende Fa. Gihl, Brunnenplatz 1b, 66571 Eppel-

born zum Angebotspreis von 80.599,89 € vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

7. Kanalsanierung Gensbacher Straße im verkehrsberuhigten 
Bereich des Gemeindebezirk Emmersweiler – von der 
Feldstraße bis zur L164 -

2019-2024/360
ungeändert beschlossen

Dem FB3 liegen seit längerem Informationen über Probleme in der Kanalisation der Gensbacher 

Straße vor. Nach diesen Informationen, in Verbindung über selbst bemerkte Probleme im Zuge der 

Baumaßnahme Feldstraße, sind von der Verwaltung Mittel zur Überplanung der Kanalisation der 

Gensbacher Straße – Einzugsgebiet des Verkehrsberuhigten Bereiches - in den Wirtschaftsplan der 

Sonderrechnung Abwasser eingestellt worden. 

Die bereits vom Gemeindegremium freigegebene Planung ist abgeschlossen und ausschreibungsbe-

reit. Die Planung sieht unter anderem vor, die beiden Gemeindekanäle von der Landstraße 164 bis 

zur Einmündung Sommerweg aufzugeben und an den mittig verlaufenden EVS-Hauptsammler umzu-

klemmen. Hierfür muss jedoch der bestehende EVS-Hauptsammler in einen Gemeindekanal umge-

widmet und von der Gemeinde Großrosseln wirtschaftlich erworben werden.  Um die Maßnahme öf-

fentlich ausschreiben zu können, wurde der EVS zur Übernahme des EVS-Hauptsammlers mit der bit-

te einer Vereinbarungserstellung angefragt. Woraufhin der EVS die in der Anlage befindliche Verein-

barung an die Gemeinde übersandt hat.      

Der weitere Projektbereich ist ein Kanalneubau zwischen der Feldstraße und dem Sommerweg. Hier 

soll der bestehende Kanal vom Gehweg in die Straße umorientiert werden. Die Lagepläne der Ge-

meindeplanung befinden sich in der Anlage.

Die EVS-Vereinbarung beschreibt die wirtschaftliche Eigentumsübertragung samt der Übertragung 

der Betriebs- und Unterhaltungsverpflichtung des noch bestehenden EVS-Hauptsammlers 2.1, von 

Schacht 13 in der Lothringer Straße über die Gensbacher Straße bis vor das Bauwerk RÜ 1-2-1 im 

Sommerweg, an die Gemeinde Großrosseln. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde wird nach dem 

EVS-Restbuchwert mit einer Summe von 107.472,35 Euro angegeben. Der genaue Übernahmeab-

schnitt ist aus dem in der Anlage beiliegenden Lageplan zu entnehmen.

Nach dem geltenden SWG (Saarländisches Wassergesetz) § 50 und dessen Bezugnahme auf das EVSG 

(Gesetz über den Entsorgungsverband Saar) § 2 Nr. 3 Abschnitt 2 und 3 lautet es:
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„

§ 2 Aufgaben

(3) Überörtliche Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung sind:

2. Übernahme des bei den Gemeinden anfallenden, von diesen gesammelten und von Niederschlags-

wasser entlasteten Abwassers dessen Zuleitung zu den Abwasserbehandlungsanlagen, seine Behand-

lung und gegebenenfalls seine Verwertung sowie Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung 

der hierzu notwendigen Anlagen, insbesondere der Hauptsammler, soweit sie im Abwasserbeseiti-

gungsplan gemäß § 42 des saarländischen Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

30. Juli 2004 (Amtsbl. S. EVS Entsorgungsverband Saar Rechtssammlung Stand: 15.12.2016 Lfd. Nr.: 

2.01 EVSG Seite: 4 1994), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. 2014 S. 

2), dem EVS zugeordnet sind, und der Kläranlagen mit einem Schmutzwasserzufluß von über acht Ku-

bikmeter pro Tag. 

3. Tätigkeiten nach Nummer 2 auch für nicht von Niederschlagswasser entlastetes Abwasser, wenn 

aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Entlastungsanlagen zwischen einer kommunalen Ab-

wasseranlage und einem Hauptsammler, in einem Hauptsammler oder in einer Kläranlage zu errich-

ten sind. Tätigkeiten nach Nummer 2, die eine Entlastungsanlage zwischen kommunaler Abwasseran-

lage und Hauptsammler betreffen, können die Gemeinden insgesamt in eigene Zuständigkeit über-

nehmen.

„      

D.h., nach dem SWG und dem EVSG hat die zuzuordnende Kommune das kommunale Abwasser in 

der Ortsbebauung zu sammeln und an definierten Punkten dem EVS das Niederschlagswasser entlas-

tete Abwasser zu übergeben. Der EVS transportiert dies dann mit sogenannten Transportsammlern 

zur Abwasserreinigung zu den öffentlichen Kläranlagen.

Im Großen und Ganzen bedeutet dies für das hiesige Projekt, dass der EVS einen solchen Haupt-

sammler in der Gensbacher Straße nicht weiter Betreiben muss und diesen irgendwann nicht mehr 

erneuern oder zurückbauen wird. Denn der definierte Übergabepunkt des gesammelten kommuna-

len Abwassers an den EVS stellt das Bauwerk RÜ1-2-1 am Ende des Sommerweges da - siehe hierzu 

ebenfalls den Lageplan in der Anlage -.  

Es wird für die Umsetzung der Planung von der Gemeindeverwaltung angestrebt, die aktuell in Em-

mersweiler befindliche Infrastrukturmaßnahme der Energis Netzgesellschaft mit in das Projekt zu in-

tegrieren. Hierbei sollen Synergieeffekte nicht nur wirtschaftlicher Art sondern und gerade auch im 

Bezug auf die betroffenen Anwohner genutzt werden. D.h. die Anwohner werden nur einmal mit ei-

ner Baumaßnahme konfrontiert und nicht wie normal üblich nacheinander mit dem Bau des Kanals 

und danach mit der Kabelverlegungsmaßnahme. Hierzu will die Gemeinde Großrosseln eine vor der 

Veröffentlichung notwendige Baustellenvereinbarung zur gemeinsamen Ausschreibung mit der Ener-

gis Netzgesellschaft schließen.    
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Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Vereinbarung mit der Übernahme des EVS-Hauptsammlers 

2.1, von Schacht 13 in der Lothringer Straße über die Gensbacher Straße bis vor das Bauwerk RÜ 1-2-

1 im Sommerweg mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS), Untertürkheimer Straße 21 , 66117 Saar-

brücken, mit einer verpflichtenden Kostenbeteiligung zur Übernahme in Höhe von 107.472,35 Euro 

Restbuchwert abzuschließen. Mit Abschluss der Vereinbarung ergeht die Übertragung der Betriebs- 

und Unterhaltungsverpflichtung an die Gemeinde Großrosseln.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

8. Weiterentwicklung gemeindlicher Spielplätze 2019-2024/361
ungeändert beschlossen

Aktuell hält die Gemeinde Großrosseln über alle Gemeindebezirke verteilt 12 öffentliche Spielplätze 

vor. Diese befinden sich aufgrund der jeweiligen Errichtungsjahre, ihrer Nutzungsfrequenz und der 

örtlichen Gegebenheiten in unterschiedlichem Zustand. Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels und der Interessenverlegung der aktiven Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen 

beauftragte die Gemeindeverwaltung ein Spielplatzentwicklungskonzept. Dieses soll sowohl die ak-

tuelle Situation aufgreifen als auch eine zukunftssichere Strategie für die Weiterentwicklung ge-

meindlicher Spielflächen auch unter dem Aspekt kommunaler Finanzknappheit aufzeigen.

Aufgrund des nun vorliegenden Konzeptes zeichnen sich deutliche Tendenzen hinsichtlich einer künf-

tigen Nutzung und einer möglichen Weiterentwicklung anhand der darin getroffenen Einschätzungen 

ab. In einem ersten Schritt sollen daher alle im Konzept mit einer „grünen Einschätzung“ bewerteten 

Spielplätze modernisiert und zum Teil ausgebaut werden.

Derzeit stehen der Verwaltung noch 88.132,61 € aus Haushaltsresten aus den Jahren 2019 und 2020 

zur Verfügung. Diese sollen der zeitnahen Anschaffung neuer Spielgeräte für alle vorgenannten Ört-

lichkeiten dienen. 

Beschluss:

Die im vorliegenden Spielplatzkonzept mit „Grün“ bewerteten Spielplätze in den einzelnen Gemein-

debezirken sollen künftig priorisiert weiterentwickelt werden. Der Bürgermeister wird zu diesem 

Zwecke mit der Beschaffung neuer Spielgeräte für die betreffenden Örtlichkeiten ermächtigt. Die ak-

tuell zur Verfügung stehenden Haushaltsreste aus 2019 und 2020 in Höhe von 88.132,61 € sollen 

hierzu verwendet werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0
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9. Bau und Betrieb eines Bogenschießparcours Warndt 2019-2024/362
ungeändert beschlossen

Die „Tourismuskonzeption Saarland 2025“ und die „Tourismusstrategie Region und Landeshaupt-

stadt Saarbrücken 2025“ sehen im Ausbau der Angebote zum Naturtourismus großes Potenzial für 

das Land und die Region. Der Warndt ist der waldreichste und am wenigsten zersiedelte Naturraum 

in der Region Saarbrücken. 

Um ein weiteres Angebot im Bereich Naturtourismus anzubieten, das sich vom Wandern und Rad 

fahren abhebt, kam die Idee auf, einen Bogenschießparcours anzulegen. 2 Bogenschießparcoure gibt 

es derzeit nur im Nordsaarland (Tholey und Marpingen-Berschweiler). Im Bereich Großrosseln wür-

den wir nicht nur den südlichen Bereich des Saarlandes, sondern auch den Bereich Luxemburg und 

den französischen Raum mit abdecken. 

Der Bezug Bogenschießen und Jagdschloss passt thematisch perfekt zusammen und kann in Zukunft 

sehr gut bespielt werden.  Es ist geplant einen Raum im Jagdschloss an den späteren Betreiber zu 

vermieten, um die Anmeldung und Ausgabe der Bögen dort zu tätigen. 

Das Konzept des Bogenparcours ist auf mehrere Zielgruppen ausgerichtet:

 Einheimische und Touristen werden gleichermaßen angesprochen
 Sportbogenschützen und Wettkampfschützen
 Gäste/ Nutzer, deren Reiseanlass der Besuch von einem oder mehreren 

Bogenparcours ist
 Sowohl Tagestouristen als auch Übernachtungsgäste
 Gruppen (Schulklassen, Familien, Teilnehmer pädagogischer Programme, etc.).

Grundlage für die Planung sind die Bogenparcours in der Gemeinde Marpingen und in der 

Gemeinde Tholey. Dennoch ist zu beachten, dass jeder Parcours verschieden ist. Sie 

unterscheiden sich in der Größe (Anzahl der Stationen), Beschaffenheit der Landschaft (Anzahl 

der Pfeilfänge/Beschilderung/Gestaltung und Nutzung (Publikumsausrichtung)).

Der Parcours wird über Teile des Themenwegs „Schäfertrail“ und über Teile des 

Premiumwanderwegs „Warndt-Wald-Weg“ verlaufen. Er wird aus einer großen und einer 

kleinen Schleife bestehen, die zusammen etwa 10,5 km lang sind.

Projektbeschreibung 

Zur optischen Aufwertung des Parcours werden selbstgemachte, geschnitzte Holzfiguren 

aufgestellt. Hinzu kommen schön gestaltete Pausenstationen, wo die Kunden sich ausruhen 

können. Geplant sind 3 Pausenstationen über den Parcours verteilt. Pro Station sind zwei 

Garnituren geplant. An jeder Scheibe sollten auch kleine Bogenständer zur Verfügung stehen, 

damit man die Bögen nicht in den Dreck legen muss. An den Pausenstationen und an der 

Einschusswiese werden größere Bogenständer aufgestellt, da sich dort mehrere Personen auf 

einmal aufhalten werden. 

Scheiben und Bogenständer werden wie Figuren mit einem kleinen Punktfundament aus Beton 

und einem langen Armierungseisen im Boden gegen Diebstahl verankert. Es werden keine 

umweltschädlichen Stoffe verwendet. Die Wanderbeschilderung wird mit Nägeln an den 

Bäumen befestigt.

Die Gemeinde Großrosseln gehört zum LEADER-Fördergebiet Warndt-Saargau. Aktuell liegt eine För-

derzusage für den Bogenschießparcours Großrosseln-Warndt in der Gemeinde 



14. Sitzung des Gemeinderates vom 08.07.2021 Seite: 12/17

Großrosseln/Regionalverband Saarbrücken vor.  113.430,47 € an Gesamtkosten wurden genehmigt, 

davon werden 85.072,85 € über Zuwendungen finanziert und den Rest i.H.v. 28.357,62 € muss die 

Gemeinde selbst aufbringen. 

Zum Eigenanteil der Gemeinde Großrosseln wird der Regionalverband Saarbrücken 50 % beisteuern. 

Es ist vorgesehen, dass der Betreiber, der in einem Ausschreibungsverfahren ermittelt wird, den 

Restbetrag des Eigenanteils der Gemeinde übernimmt. 

Die Maßnahme muss bis 31.12.2022 abgerechnet sein, da der LEADER-Antrag schon 2 mal verlängert 

wurde und eine weitere Verlängerung nicht möglich ist. 

Die Zweckbindungsfrist des LEADER-Antrages beträgt 5 Jahre. Diese Frist ist in allen Verträgen 

berücksichtigt. 

Da die Grundstücke überwiegend im Eigentum des SaarForstes stehen, muss die Gemeinde mit dem 

SaarForst einen Vertrag abschließen. Dieser hat ausdrücklich erläutert, dass er mit keinem 

Privatunternehmen verhandelt wird, sondern nur mit der Gemeinde zusammenarbeiten wird.

Die Gemeinde wird in einem Vertrag mit dem Betreiber die darin enthaltenen Pflichten, soweit es 

geht umlegen. 

Um den Bogenschießparcours voranzutreiben hat der Regionalverband Saarbrücken und die 

Gemeinde Großrosseln beschlossen, die Kosten für die regelmäßigen Baumkontrollen und 

Pflegemaßnahmen teilweise zu übernehmen. Höchstens für die Zeit der Zweckbindungsfrist des 

LEADER-Antrages (5 Jahre). 

Somit sind jährliche Unterhaltungs- und Betriebskosten in den Haushalt zu einzustellen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Kosten der Beratung durch den Anwalt, die 

Ausschreibungskosten und die Kosten für die Verträge zu Lasten der Gemeinde gehen. Diese 

belaufen sich auf ca. 7.000 €.

Finanzierung Betrieb Bogenschießparcours 

Laufende Unterhaltung

Monitoring = 2.500 € 

Pflegemaßnahmen = 7.000 € € 

Gesamt: = 9.500 € 

Pachtleistung an SaarForst =    480 € 

Gesamt: = 9.980 €

Aufteilungsmöglichkeit 50 v.H. möglicher Betreiber rd. 5.000 € mtl. ca. 400 € 

25 v.H. Regionalverband Saarbrücken rd. 2.500 € 

25 v.H. Gemeinde Großrosseln rd. 2.500 €.

Verpflichtung der anteiligen Übernahme der jährlichen Kosten seitens des Regionalverbandes und 

der Gemeinde Großrosseln für die Dauer der Zweckbindungsfrist der Förderung (5 Jahre). Generell 

trägt der Betreiber 50 v.H. der jährlich entstehenden Kosten der Unterhaltung, welche durch Monito-

ring oder die Beseitigung von Gefahren (entweder waldtypisch oder auch durch bspw. Sturmereignis-

se) entstehen. 



14. Sitzung des Gemeinderates vom 08.07.2021 Seite: 13/17

Ausschreibungen

Da es sich um 2 im Vergaberecht zu unterscheidende Maßnahmen handelt, müssen Bau und Betrieb 

separat ausgeschrieben werden. Beide Ausschreibungen sollen so formuliert sein, dass jede 

Ausschreibung nur zustande kommt, wenn die andere Ausschreibung einen Zuschlag erhält. Beide 

Ausschreibungen werden zeitgleich erfolgen, um Zeit zu sparen. 

Die Ausschreibungen sollen nach Rücksprache mit einem Rechtsbeistand erstellt werden. 

Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die beiden Ausschreibungen durchzuführen und den Vertrag 

SaarForst-Gemeinde, sowie die Konzession Gemeinde-Betreiber auf den Weg zu bringen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

10. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes 
ÖPNV

2019-2024/364
ungeändert beschlossen

Der Zweckverband ÖPNV Regionalverband Saarbrücken hat zu einer Sitzung der Zweckverbandsver-

sammlung für den 16. Juli 2021 eingeladen.

Der Gemeinderat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m. § 114 Abs. 4 KSVG das Recht, in den dem Ge-

meinderat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der 

Gemeinde Großrosseln in der Zweckverbandsversammlung zu erteilen. Die Vertreter sind in diesem 

Fall an die Weisung gebunden.

Dem Gemeinderat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun 

kann, ist er gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Unternehmens 

zu unterrichten.

Beschluss:

Zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes ÖPNV Regionalverband Saarbrü-

cken am 16.07.2021 werden keine Weisungen beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0
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11. Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes Warndt

2019-2024/368
ungeändert beschlossen

Der Wasserzweckverband Warndt hat zu einer Sitzung der Verbandsversammlung für den 13. Juli 

2021 eingeladen.

Der Gemeinderat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m. § 114 Abs. 4 KSVG das Recht, in den dem Ge-

meinderat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der 

Gemeinde Großrosseln in der Verbandsversammlung zu erteilen. Die Vertreter sind in diesem Fall an 

die Weisung gebunden.

Dem Gemeinderat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun 

kann, ist er gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Unternehmens 

zu unterrichten.

Beschluss:

Zur Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Warndt am 13.07.2021 werden 

keine Weisungen beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

22 0 0

12. Beschaffung von acht mobilen "VARMA Einzelhütten" 2019-2024/372
ungeändert beschlossen

Im Investitionsprogramm der Gemeinde Großrosseln stehen aus Mitteln des Kommunalen 

Entlastungsfonds (KELF) im Jahr 2021 rd. 75.000€ zur Verfügung, von denen 23.000,- € zur 

Anschaffung mobiler Markthütten dienen sollen.

Der Verwaltung liegt aktuell ein Angebot der Fa. W. Dörisch Metallbau GmbH zur Anschaffung von 

acht „VARMA Einzelhütten“ sowie zwei Stahlgestelle n zur Lagerung der Hütten in Höhe von 

insgesamt 23.000,- € brutto vor. Die Hütten bestehen aus Aluminium wodurch die 

Witterungsbeständigkeit und der geringe Pflegeaufwand sichergestellt wird. Die Transportfähigkeit 

wird durch ein einzigartiges Klappsystem gewährleistet. Im zusammengeklappten Zustand sind alle 

Einzelteile miteinander verbunden, was eine platzsparende und stapelbare Lagerung ermöglicht.

Eine Markterkundung im Jahr 2020 in Form intensiver Internetrecherche zeigte, dass kein 

Unternehmen ein gleichwertiges Angebot leisten konnte. Es ist daher die zeitnahe Anschaffung der 

vorgenannten Hütten beabsichtigt.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird zur Beschaffung von acht mobilen „VARMA Einzelhütten“ inkl. zwei Stück 

Stahlgestelle zur Lagerung derer in Höhe von insgesamt 23.000,- € brutto der Fa. W. Dörisch 

Metallbau GmbH, Bergisch Gladbach ermächtigt.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

13 0 9

13. Mitteilungen und Anfragen

13.1. Verschiebung der kommenden Sitzungsfolge

Der Vorsitzende erklärt, dass der kommende Sitzungsblock vorverlegt werden musste. So tagen der 

HPFA und der PBUNA am 07./08.09., der Gemeinderat am 16.09.2021. Daher sollen auch die Ortsräte 

im August wieder tagen, damit die Sitzungsfolge aufrecht erhalten werden könne.

13.2. Überprüfung der Umsetzung der Vorgaben der VO-CP

Der Vorsitzende erklärt, dass man ein Sicherheitsunternehmen beauftragt habe, das die Verwaltung 

bei der Überprüfung der Umsetzung der Vorgaben der VO-CP unterstütze. Man werde Vereine und 

Gewerbetreibende durch diese überprüfen lassen.

Das Mitglied Ralf Hektor (CDU) trifft verspätet ein und nimmt ab 18:20 Uhr an der Sitzung teil.

13.3. Resolution des Ortsrates Großrosseln

Herr Schuler (CDU) erklärt, dass der Ortsrat eine Resolution bzgl. des Anwesens Ludweilerstraße 10 

erlassen habe, in dem ein Wettbüro entstehen soll. Man erhoffe sich, nunmehr eine Lösung gefun-

den zu haben, solche Vorhaben unterbinden zu können, wenn sie sich in einem Umfeld von 250 Me-

tern um Kinder- und Jugendeinrichtungen befänden. Der Vorsitzende erklärt, dass dies eine super Sa-

che wäre. Wenn das Gesetzt eine solche Untersagung vorsehe, sollte man diese auch nutzen.

13.4. Coronahilfe für Vereine

Herr Krewer (CDU) erklärt, dass nunmehr der Haushalt genehmigt sei. Man werde nunmehr die Co-

ronahilfszahlungen an die Vereine, für die insgesamt 15.000,--€ vorgesehen sind, anweisen.

13.5. Vollsperrung einer Landesstaße in Karlsbrunn

Der Vorsitzende erklärt, dass es in Karlsbrunn im Bereich der Landesstraße auf Höhe des Festplatzes 

zu einer Vollsperrung käme. Die dahinterliegenden Häuser müssten für einen Zeitraum von etwa 4 

Wochen über Lauterbach erreicht werden. Das sei zwar ärgerlich, baulich aber nicht anders lösbar.
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Gestattungsvertrag Nr.: WW-19 

 

über die Nutzung von Waldwegen und Waldflächen 

im Staatswald des Saarlandes 

als ,,Bogenschießparcours“ 

 

Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, dieses 

vertreten durch den SaarForst Landesbetrieb, dieser vertreten durch den Leiter des SaarForst 

Landesbetriebes, dieser vertreten durch den Leiter des Geschäftsbereich 3 ,,Liegenschaften, 

Dienstleistungen“, Herrn Uwe Tobä, Klingelfloß, 66571 Eppelborn, 

 

im Folgenden ,,SaarForst“ genannt, 

 

und 

 

die Gemeinde Großrosseln, vertreten durch den Bürgermeister der Gemeinde Großrosseln, 

Herrn Dominik Jochum, Klosterplatz 2-3, 66352 Großrosseln, 

 

im Folgenden ,,Berechtigter“ genannt, 

 

schließen nachstehenden Gestattungsvertrag: 

 

 

Präambel 

 

Die Gemeinde Großrosseln möchte einen Bogenschießparcours einrichten und von einem 

externen Anbieter betreiben lassen. Die für den Bogenschießparcours ausgesuchte Strecke 

verläuft überwiegend über Grundstücke des saarländischen Staatswaldes. 
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Die Errichtung des Bogenschießparcours erfolgt durch die Gemeinde Großrosseln und wird 

aus Mitteln des Landes und der europäischen Union im Rahmen von ,,LEADER“ gefördert. 

Die Zweckbindung für das Vorhaben beträgt 5 Jahre, gerechnet vom Eingangsdatum des 

entsprechenden Verwendungsnachweises. Innerhalb dieses Zeitrahmens dürfen keine 

baulichen oder sonstigen Veränderungen an dem geförderten Objekt vorgenommen werden. 

 

Zur Umsetzung des Vorhabens wird ein eigener Vertrag zwischen der Gemeinde Großrosseln 

und einem externen Anbieter geschlossen, in dem die notwendigen Regelungen, 

insbesondere die Rechte und Pflichten der Vertragspartner (Gemeinde und externer Anbieter) 

im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des 

Bogenschießparcoursfestgeschrieben werden. 

 

 

§ 1 

Vertragsgegenstand 

 

(1) SaarForst gestattet dem Berechtigten vorbehaltlich der Einholung aller erforderlichen 

gesetzlichen Genehmigungen durch den Berechtigten auf landeseigenen. 

Waldgrundstücken im Forstrevier Großrosseln den in § 2 näher beschriebenen 

Bogenschießparcours zu errichten und zu betreiben. 

 

(2) Der Berechtigte ist verpflichtet alle dafür gesetzlich erforderlichen Genehmigungen (z. 

B. naturschutzrechtliche, nachbarschutzrechtliche, baurechtliche usw.) einzuholen. 

Das Vorhandensein sämtlicher erforderlicher Genehmigungen zur Errichtung und dem 

Betrieb des Bogenschießparcours nach Abs. (1) ist Voraussetzung zur Ausübung der 

von SaarForst ausgesprochenen Gestattung. Insbesondere hat der Berechtigte 

sicherzustellen, dass der Bogenschießparcours nach Abs. (1) vor Inbetriebnahme 

durch eine dafür qualifizierte und öffentlich anerkannte Prüfstelle auf Betriebssicherheit 

überprüft wird. 

 

(3) Der Berechtige verpflichtet sich, sämtliche mit der Errichtung, dem Betrieb und der 

Unterhaltung des Bogenschießparcours nach Abs. (1) verbundenen Kosten zu tragen.  

 

(4) Der Berechtigte kann einen Dritten mit der Errichtung, dem Betreiben und der 

Unterhaltung des Bogenschießparcours nach Abs. (1) beauftragen.  
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(5) Die Gestattung nach Abs. (1) erstreckt sich ausschließlich auf die im anliegenden 

Lageplan (Anlage 1) rot (große Schleife) und gelb (kleine Schleife) eingezeichneten 

Streckenverläufe, sowie die orange eingezeichneten 39 Standorte für die einzelnen 

Stationen des Bogenschießparcours. Betroffen hiervon sind nördlich der L 276 

SaarForst-Teilflächen in der Gemarkung der Gemeinde St. Nikolaus, Flur 7, Flurstück 

16/7 und südlich der L 276 SaarForst-Teilfächen auf der Gemarkung der Gemeinde 

Naßweiler, Flur 7, Flurstück 1/7. 

 

 

§ 2 

Gestattungsumfang 

 

(1) SaarForst gestattet dem Berechtigten die Markierung der in Anlage 1 definierten 

Wegstrecken als Bogenschießparcours, sowie das Anbringen der hierzu erforderlichen 

Beschilderung und die Installation feststehender, nicht beweglicher Ziele in Form von 

Zielscheiben bzw. 3D-Tierimitaten in 39 Stationen auf den in Anlage 1 markierten 

Standorten. Die Ausgestaltung des genehmigten Bogenschießparcours wird in der 

Beschreibung in Anlage 2 („Kostenschätzung für den Bogenparcours in der Gemeinde 

Großrosseln“, 7 Seiten) näher ausgeführt. 

 

(2) Der Gesamtverlauf des Bogenschießparcours nach diesem Vertrag ergibt sich aus § 1 

Abs. (5) und umfasst dem anliegenden Lageplan (Anlage 1).   

 

(3) Auf dem Bogenschießparcours nach diesem Vertrag dürfen ausschließlich dafür 

vorgesehene und waffenrechtlich genehmigungsfreie Bögen zum Einsatz gelangen. 

Die Verwendung von jeglichen Waffen bzw. sonstiger waffenrechtlich 

genehmigungsfreier Schuss- und Schleudervorrichtungen, wie z.B. Armbrust, Paint-

Ball, Blasrohr usw., ist untersagt. 

 

(4) Der Berechtigte hat SaarForst eine für die ,,Schießaufsicht zuständige Person“ zu 

benennen, die die Betriebssicherheit des Bogenschießparcours sicherstellt. Dabei 

muss es sich um eine fachkundige Person handeln, die eigenverantwortlich den 

Schießbetrieb organisiert und beaufsichtigt und die Nutzer des Bogenschießparcours 

einweist. Name, Anschrift und Telefonnummer, sowie der Sachkundenachweis dieser 

Person werden als Anlage 3 diesem Vertrag beigefügt. Die für die ,,Schießaufsicht 

zuständige Person“ hat den Schießbetrieb vor Ort in dem zur Herstellung der 

Betriebssicherheit erforderlichen Umfang stichprobenartig auf die Einhaltung aller 



Seite 4 von 35 

Sicherheitsregeln durch die Besucher des Bogenschießparcours zu kontrollieren. 

Darüber hinaus hat sie dafür zu sorgen, dass die Nutzer des Bogenschießparcours 

eine erkennbare Kennzeichnung am Körper (Armbinde oder ähnliches) tragen. Der 

Berechtigte hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass der 

Bogenschießparcours nicht von unberechtigten Nutzern genutzt wird.“ 

 

(5) Der Berechtigte hat den Bogenschießparcours nach Abs. (1) eindeutig zu beschildern. 

Er hat die mit dem Vertragszweck zusammenhängende Beschilderung in Absprache 

mit der örtlich zuständigen Forstrevierleitung des SaarForst anzubringen. Dies gilt 

sowohl für die Art der Beschilderung, wie auch die Art der Anbringung. Sofern die 

Zustimmung der Revierleitung zur Anbringung der Schilder an Bäumen vorliegt, sind 

dazu ausschließlich Weichmetallnägel (Alunägel) zu verwenden. Ein Rechtsanspruch 

des Berechtigten auf eine bestimmte Art, Umfang oder Zeitpunkt der Beschilderung 

besteht nicht. Dem Berechtigten ist es nicht gestattet, ohne Abstimmung mit SaarForst 

Änderungen von zu Drittzwecken angebrachten Beschilderungen vorzunehmen, 

insbesondere die sonstige vorhandene, nicht dem Bogenschießparcours dienende 

Beschilderung zu entfernen oder zu verändern. 

 

(6) Bei Nutzung des Bogenschießparcours dürfen ausschließlich die dafür ausgewiesenen 

Wege benutzt werden. Es darf ausschließlich auf den festgelegten Schussbahnen mit 

Pfeil und Bogen auf die errichteten Ziele geschossen werden. 

 

(7) Die Errichtung von weiteren baulichen Anlagen, wie z.B. Ruhebänke, Stege, 

Rastplätze, etc., sowie ein Ausbau oder die sonstige Veränderung des vorhandenen 

Waldweges ist nur mit der schriftlichen Zustimmung des SaarForst zulässig. 

 

(8) Die Gestattung zur Nutzung des Bogenschießparcours wird im Winterhalbjahr (vom 

01.10. bis 31.03.) auf die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr und im 

Sommerhalbjahr (01.04. bis 30.09.) auf die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr 

beschränkt.  

 

(9) Durch die hinzukommende Zweckbestimmung als Bogenschießparcours wird die 

ursprüngliche Zweckbestimmung der in § 1 näher bezeichneten Wege und Flächen 

nicht geändert. Die Zweckbestimmung als Forstwirtschaftswege bzw. als 

Forstwirtschaftsflächen des SaarForst hat grundsätzlich Vorrang vor der zusätzlichen 

Nutzung als Bogenschießparcours. Insofern kann daher die Gestattung im Einzelfall 

entsprechend der jeweiligen waldgesetzlichen Regelung, bzw. im Rahmen der 
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forstlichen Bewirtschaftung eingeschränkt werden. Eine Widmung des Waldweges 

zum öffentlichen Weg erfolgt nicht. Soweit die Gestattung im Einzelfall eingeschränkt 

werden muss, verpflichtet sich die SaarForst dazu, die Absicht und den Grund der 

Einschränkung, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf von mindestens 3 Wochen 

der Berechtigten mitzuteilen, es sei denn, dass eine aktuelle Gefahr für Leib, Leben 

oder Eigentum, auch aufgrund von Naturereignissen, vorliegt, die eine sofortige 

Gestattungseinschränkung oder Untersagung zwingend erfordern.   

 

(10) SaarForst behält sich das Recht vor, Dritten Rechte für eine anderweitige Nutzung 

einzuräumen, sofern diese den Vertragszweck nicht erheblich beeinträchtigen. 

 

 

§ 3 

Bewirtschaftung der Bestände 

 

(1) Durch die mit diesem Vertrag dem Berechtigten eingeräumten Rechte wird die 

forstliche Bewirtschaftung der angrenzenden Bestände nicht eingeschränkt. Insofern 

kann die Gestattung im Einzelfall entsprechend der jeweiligen waldgesetzlichen 

Regelung bzw. der im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung eingeschränkt werden. 

 

(2) Sofern Holzerntemaßnahmen es erfordern, werden in den betroffenen Bereichen die 

Stationen der Bogenschießanlagevorübergehend durch den Berechtigten abgebaut. 

Die Kosten hierfür sowie eventuell entstehende Mindereinnahmen des Berechtigten 

wegen eingeschränktem Betrieb des Bogenschießparcoursträgt der Berechtigte. 

 

(3) SaarForst ist verpflichtet, dem Berechtigten geplante Holzerntemaßnahmen 

mindestens drei Wochen vorher mitzuteilen, damit dieser seiner Verpflichtung nach 

Abs. (2) nachkommen kann. 

 

(4) Mehrkosten bei der Holzernte, die infolge der Bogenschießanlage entstehen (z.B. 

durch Seilzugarbeiten), werden dem Berechtigten durch SaarForst in Rechnung 

gestellt. 

 

(5) Für den Fall, dass durch die Errichtung oder den Betrieb des Bogenschießparcours der 

Baumbestand auf den von diesem Gestattungsvertrag betroffenen Flächen beschädigt 

(z.B. durch Fehlschüsse oder menschliche Einflüsse) wird und hierdurch Einnahme- 
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bzw. Wertverluste entstehen, sind diese nach Aufforderung durch SaarForst durch den 

Berechtigten zu erstatten. 

 

 

§ 4 

Jagdbetrieb 

 

(1) Die Durchführung von Drückjagden durch SaarForst im Umfeld des 

Bogenschießparcourswird nicht eingeschränkt. In der Regel finden diese Drückjagden 

einmal jährlich statt. 

 

(2) SaarForst teilt dem Berechtigten vor der Durchführung die Termine und Orte geplanter 

Drückjagden mit, sobald diese feststehen, damit dieser seiner Verpflichtung nach Abs. 

3 nachkommen kann. 

 

(3) Der Berechtigte sorgt dafür, dass jeweils vierzehn Tage vor der Drückjagd, am Jagdtag 

selbst und ein Tag nach der Jagd keine Schießaktivitäten an dem betroffenen Teil des 

Bogenschießparcours stattfinden. 

 

(4) Mitjägern mit gültigem Jagderlaubnisschein ist es weiterhin gestattet, Wege des 

Bogenschießparcours mit ihrem PKW ganzjährig zu befahren. 

 

 

§ 5 

Unterhaltung 

 

(1) SaarForst unterhält die Waldwege nur insoweit, wie dies für die Zweckbestimmung als 

Forstwirtschaftswege erforderlich ist. 

 

(2) Im Übrigen obliegt eine darüber hinausgehende Unterhaltung dem Berechtigten. Die 

dabei angewandten Maßnahmen und eingesetzten Stoffe müssen vorher mit SaarForst 

abgestimmt werden. 

 

(3) Werden die Wege durch natürliche Einwirkung, wie z.B. Sturm, Windwurf, Starkregen, 

Erosion, Auswaschungen, etc. oder durch forstliche 

Bewirtschaftungsmaßnahmenbeschädigt oder zerstört, stellt sie SaarForst nur in dem 
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Umfang wieder her, wie dies für die Zweckbestimmung als Forstwirtschaftswege 

erforderlich ist. 

 

(4) Im Übrigen obliegt die Wiederherstellung des Weges und der dazugehörigen Anlagen 

dem Berechtigten und ist vorher mit SaarForst abzustimmen. 

 

(5) Der Berechtigte ist verpflichtet, die unter § 1 gennannten Grundstücke stets in 

ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Auch trägt er die Reinigungspflicht über diese 

Flächen und baulichen Anlagen. Er hat insbesondere die Einhaltung des 

Rauchverbotes sowie die Entsorgung von Abfall, Pfeilen und Pfeilbruch 

sicherzustellen. Eine Abfallentsorgung über auf dem Parcours aufgestellte Müllgefäße 

ist nicht zulässig. 

 

(6) SaarForst behält sich vor, entlang der Wege des Bogenschießparcours nach diesem 

Vertrag, Lichtraumprofilschnitte durchzuführen. 

 

 

§ 6 

Verkehrssicherungspflicht / Bauliche Anlagen 

 

(1) SaarForst übernimmt keine Gewähr für einen zum vertragsgemäßen Gebrauch 

geeigneten verkehrssicheren Zustand der ausgewiesenen Waldwege bzw. 

Waldflächen sowie der Installationen des Bogenschießparcours. Eine 

Verkehrssicherung durch SaarForst erfolgt nur, soweit sie für die Zweckbestimmung 

als Forstwirtschaftsweg bzw. Forstwirtschaftsfläche erforderlich ist. 

 

(2) Mit Beginn des Vertragsverhältnisses übernimmt der Berechtigte als 

AIIeinverantwortlicher die Verkehrssicherungspflicht für sämtliche zur Einrichtung und 

Betrieb des mit diesem Vertrag genehmigten Bogenschießparcours benötigten 

Grundstücksflächen sowie die sich hieraus für die Benutzung durch 

Bogenschießparcoursbesucher ergebende Unterhaltslast. Erforderliche Maßnahmen 

zur Unterhaltung und Verkehrssicherung sind auf Veranlassung des Berechtigten auf 

dessen Kosten durchzuführen.  

 

(3) Insbesondere übernimmt der Berechtigte mit Beginn des Vertragsverhältnisses alle 

Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht für die mit diesem Vertrag in Anspruch 

genommenen Grundstücksflächen bzw. für die Waldwege, der dort befindlichen 
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baulichen Anlagen auf die sich die Gestattung nach § 2 erstreckt, sowie des 

angrenzenden Baumbestandes auf der Länge einer Baumlänge, insoweit wie es für die 

gestattete Nutzung erforderlich ist, nach den gesetzlichen Vorgaben über die 

Verkehrssicherung und den Regelungen der ,,Betriebsanweisung Verkehrssicherung 

des SaarForst Landesbetriebes“ („BA VS“) in der jeweils gültigen Fassung. Dazu 

gehört insbesondere die Beseitigung von Hindernissen. Die ,,BA VS“ in der Fassung 

vom Februar 2013 ist Bestandteil des Vertrages (Anlage 4).  

 

(4) Der Berechtigte hat dem/der zuständigen Revierleiter/in Kopien der Protokolle des 

erforderlichen VTA-Monitorings nach der ,,BA VS“ vorzulegen und dabei die Fristen 

der ,,BA VS“ einzuhalten. 

 

(5) Alle sich aus dem Verkehrssicherungs-Monitoring ergebenden Arbeiten sind mit der 

zuständigen Forstrevierleitung im Vorfeld rechtzeitig abzustimmen und erfolgen auf 

Kosten des Berechtigten. Der Berechtigte kann die erforderlichen Arbeiten von einem 

Dritten (Unternehmer) oder auch von SaarForst durchführen lassen. Bei Übernahme 

der Arbeiten durch SaarForst werden die anfallenden Kosten dem Berechtigten in 

Rechnung gestellt. 

 

(6) Vor der Durchführung von Maßnahmen an der Bestockung durch Dritte, ist die 

zuständige Forstrevierleitung mindestens vierzehn Tage vorher über den Zeitraum 

sowie Art und Umfang der Arbeiten zu informieren. Sowohl Zeitraum als auch Art und 

Umfang der Arbeiten sind mit der zuständigen Revierleitung abzustimmen. 

 

(7) Der Berechtigte verpflichtet sich, Extremgefahren unverzüglich der zuständigen 

Forstrevierleitung zu melden und ggf. erforderliche Maßnahmen zur Absperrung 

zwecks Sicherung der Extremgefahr gemäß Anlage 4 zu dem Vertrag 

(Betriebsanweisung Verkehrssicherung SaarForst) zu treffen. Der Berechtigte ist für 

etwaige Sicherheitsvorkehrungen, wie z.B. Absperrungen, Beschilderungen und 

Hinweise allein verantwortlich. 

 

(8) Nach Abschluss der Bauarbeiten hat der Berechtigte SaarForst eine Dokumentation 

(Anlage 5) des Bogenschießparcours vorzulegen, die eine Auflistung der Stationen, 

Fotos und GPS-Daten der einzelnen Stationen enthält. 

 

(9) Der Berechtigte weist SaarForst die technisch-baufachliche Prüfung der baulichen 

Anlagen auf Verkehrssicherheit durch eine autorisierte sachverständige Prüfinstitution 
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(z.B. Bogenschießverband oder TOV) durch eine schriftlich bestätigte Abnahme durch 

diese Stelle (Anlage 6) nach. Der Berechtigte legt mit dieser Prüfstelle auch den Turnus 

der erforderlichen nachfolgenden Regelkontrollen fest. Die Regelkontrollen sind vom 

Berechtigten in einem Kontrollbuch festzuhalten. Der Berechtigte hat der zuständigen 

Forstrevierleitung nach jeder Regelkontrolle eine Kopie des Kontrollbuches mit dem 

entsprechenden Eintrag vorzulegen. 

 

(10) Die Errichtung von baulichen Anlagen oder sonstige Veränderung an vorhandenen 

Waldwegen sind nur mit der schriftlichen Zustimmung von SaarForst zulässig. 

 

 

§ 7 

Haftung 

 

(1) Der Berechtigte haftet gegenüber SaarForst, seinen Beschäftigten, Mitglieder oder 

Beauftragten, den Besuchern seiner Veranstaltungen oder sonstiger Dritter nach den 

gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die aufgrund der Gestattung nach 

diesem Vertrag verursacht werden. 

 

(2) Schadensersatzansprüche jeder Art - auch aus unerlaubter Handlung - gegen 

SaarForst, dessen Bedienstete und beauftragte Dritte sind ausgeschlossen, soweit der 

Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. 

Der SaarForst Landesbetrieb haftet gegenüber dem Berechtigten nur für solche 

Schäden des Berechtigten, die seine Beschäftigten oder Beauftragten vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursachen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei mitwirkendem 

Verschulden gilt § 254 BGB. Schadenersatzansprüche aufgrund hoheitlicher Tätigkeit 

(Art 34 Satz 1 GG in Verbindung mit § 839 BGB) bleiben unberührt. 

 

(3) Der Berechtigte hat SaarForst mit Abschluss dieses Vertrages einen Nachweis über 

eine Haftpflichtversicherung für die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb des nach 

diesem Vertrag genehmigten Bogenschießparcours Anlage 7 vorzulegen. Der 

Bertreiber hat unaufgefordert die entsprechenden Folgepolicen der 

Haftpflichtversicherung vorzulegen, die ebenfalls Bestandteile dieses Vertrages 

werden. 
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§ 8 

Freistellung 

 

(1) Der Berechtigte stellt SaarForst von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner 

Beschäftigten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besuchter seiner Veranstaltungen 

oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung des 

Bogenschießparcours, der Zugänge und sonstigen Anlagen stehen, soweit SaarForst 

dem Geschädigten nicht nach diesem Vertrag haftet. SaarForst wird diese Ansprüche 

nur nach Einwilligung des Berechtigten anerkennen oder durch Vergleich erledigen. 

Der Berechtige verzichtet für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die 

Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen SaarForst sowie dessen 

gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

(2) Diese Freistellungsregelung gilt nicht, soweit SaarForst, seine Beschäftigten oder 

Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig an der Schadensentstehung mitgewirkt 

haben. Bei mitwirkendem Verschulden gilt § 254 BGB. 

 

(3) Rechtsstreitigkeiten führt SaarForst nach Abstimmung mit dem Berechtigten, der die 

dabei entstehenden Kosten des SaarForst insoweit zu tragen hat, als das diese im 

Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb, der Unterhaltung, der Sanierung und 

der Beseitigung des Bogenschießparcours stehen. 

 

 

§ 9 

Ausbauklausel 

 

(1) Der Berechtigte wird, soweit der Ausbau der Wege oder sonstige im Rahmen der 

Waldbewirtschaftung von SaarForst durchzuführende Maßnahmen oder Maßnahmen 

Dritter (z.B. Leitungstrassen) es erfordern, auf seine Kosten die von ihm errichteten 

Anlagen ändern, verlegen oder, falls unvermeidbar, beseitigen. 

 

 

  



Seite 11 von 35 

§10 

Gestattungsentgeld 

 

(1) Für die durch diesen Vertrag ereilte Gestattung erhält SaarForst von dem Berechtigten, 

mit Ausnahme für das Rumpfjahr nach § 11 Abs. 1 ein jährliches Gestattungsentgelt in 

Höhe von 480,00 _. Hierin sind die gesetzlichen Mehrwertsteuern enthalten. 

 

(2) Das Entgelt ist jeweils unaufgefordert und vorschüssig zu Beginn eines 

jeden Kalenderjahrs, spätestens zum 15.01. an die SaarLB 

IBAN: DE 66 5905 0000 0020 0224 48 

BIC: SALADE55XXX zu zahlen 

und mit dem Hinweis: 

„GestattungsvertragWW-19 Bogenschießparcours der Gemeinde Großrosseln“  
zu versehen. 

§ 11 

Dauer und Kündigung 

 

(1) Dieser Gestattungsvertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Die Laufzeit beträgt 

zunächst fünf Jahre, gerechnet ab dem 01.01. des Jahres, welcher auf das Jahr der 

Fertigstellung des Bogenschießparcours folgt. Das Jahr der Unterzeichnung ist ein 

sog. Rumpfjahr und zählt grundsätzlich bei der Berechnung der Fünfjahresfrist nicht 

mit. 

 

(2) Nach Ablauf der ersten fünf Jahre kann der Vertrag von jedem Vertragspartner ohne 

Angabe von Gründen, frühestens mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten erstmalig 

zum 31.12.2026 erklärt werden. Nach diesem Zeitraum kann der Vertrag von jedem 

Vertragspartner ohne Angabe von Gründen ordentlich, mit einer Frist von sechs 

Monaten zum 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden. 

 

(3) Die außerordentliche, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden 

Vertragsparteien nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 

unbenommen. Darüber hinaus begründet sich das Recht des SaarForst zur 

jederzeitigen außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gegenüber 

dem Berechtigten, wenn dieser eine von ihm in diesem Vertrag übernommene 

Verpflichtung nicht innerhalb der ihm von SaarForst gesetzten Frist erfüllt oder ein 

anderes vertragswidriges Verhalten trotz Abmahnung fortsetzt, oder durch sein 
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Verhalten Gefahren für Leib Leben und Eigentum hervorruft oder es unterlässt, diese 

zu verhindern oder zu unterbinden.   

 

(4) Die ordentliche und außerordentliche Kündigung muss schriftlich, unter Ausschluss der 

elektronischen Form, erfolgen. 

 

(5) Wird der Gestattungsvertrag nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres 

Kalenderjahr. Das Recht zur beiderseitigen ordentlichen sowie zur außerordentlichen 

Kündigung des Vertrages bleibt hiervon unberührt. 

 

 

§ 12 

Maßnahmen bei Beendigung des Vertragsverhältnisses 

 

(1) Der Berechtigte verpflichtet sich, nach Ablauf dies Gestattungsvertrages innerhalb 

einer Frist von 1 Monat die durch den Bogenschießparcourserfolgte Einrichtungen 

(Zielaufbauten, Beschilderung usw.) auf eigen Kosten zu entfernen und den 

ursprünglichen Zustand des Gestattungsgegenstandes (z.B. Renaturierung der in 

Anspruch genommenen Flächen) auf eigene Kosten wieder herzustellen. 

 

(2) Kommt der Berechtige dieser Verpflichtung nicht nach, so kann SaarForst die Arbeiten 

auf Kosten des Berechtigten ausführen lassen. 

 

 

§ 13 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Vereinbarung wird zweifach gefertigt, jeder Vertragspartner erhält eine 

Ausfertigung. 

 

(2) Bestandteiledieses Gestattungsvertrages sind oder werden: 

Anlage 1:  Lageplan 

Anlage 2:  Beschreibung des Bogenschießparcours 

Anlage 3:  Name, Anschrift und Telefonnummer der für die Schießaufsicht 

1. zuständigen Person 

Anlage 4:  Betriebsanweisung Verkehrssicherung SaarForst 

Anlage 5:  Dokumentation des Bogenschießparcours 
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Anlage 6:  Nachweis der technisch baufachlichen Prüfung der baulichen 

2. Einrichtungen auf Verkehrssicherheit 

Anlage 7:  Haftpflichtversicherung des Berechtigten für den 

3. Bogenschießparcours 

 

(3) Änderungen des Gestattungsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Nebenabreden bestehen nicht. 

 

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein bzw. werden, so wird die 

Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon nicht berührt. Die Vertragspartner 

verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung 

möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Das Gleiche gilt sinngemäß 

für eventuell auftretende Vertragslücken. 

 

(5) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Gestattungsvertrag ist Saarbrücken. 

 

 

 

Eppelborn, den       Großrosseln, den 

Für den SaarForst Landesbetrieb     Für die Gemeinde Großrosseln 

 

Uwe Tobä (Forstdirektor)      Dominik Jochum 

Leiter GB 3        Bürgermeister 
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Konzession 
 
 

zur  
Einrichtung, Ausweisung, Nutzung und Unterhaltung eines Bogenschießparcours 

in der Gemeinde Großrosseln 
 
 
 

zwischen der  
 

Gemeinde Großrosseln,  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Dominik Jochum  

(nachfolgend Gemeinde genannt), 
 
 

und 
 
 

der Firma _______________,  
vertreten durch ______________________, Straße, Hs-Nr., PLZ Ort  

(im Folgenden auch Betreiber genannt), 
 
 
 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 
 

 
 

Präambel 
 
Die Gemeinde Großrosseln beabsichtigt, einen Bogenschießparcours zu errichten und von 
einem externen Anbieter betreiben lassen. Die für den Parcours ausgesuchte Strecke 
verläuft über ausgeschilderte Wanderwege und überwiegend über Grundstücke des 
SaarForst Landesbetriebes. Die Gemeinde Großrosseln schließt mit dem SaarForst 
Landesbetrieb einen Gestattungsvertrag zur Benutzung von Waldwegen ab.  
 
Die zur Umsetzung des Vorhabens zwischen dem Betreiber und der Gemeinde notwendigen 
Regelungen, hier insbesondere die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 
Zusammenhang mit der Einrichtung und Nutzung eines Bogenschießparcours sind in der 
nachfolgenden Vereinbarung festgehalten. 
 
Die Errichtung des Bogenschießparcours erfolgte durch die Gemeinde Großrosseln und 
wurde mit Mitteln des Landes und der europäischen Union im Rahmen von LEADER 
gefördert. Die Zweckbindungsfrist für das Vorhaben beträgt 5 Jahre, gerechnet vom 
Eingangsdatum des entsprechenden Verwendungsnachweises. Innerhalb dieses 
Zeitraumes dürfen keine baulichen oder sonstigen Veränderungen an dem geförderten 
Objekt vorgenommen werden. 
 
Die Einnahmen aus dem Betrieb des Bogenschießparcours verbleiben beim Betreiber. Die 



 

jährlich anfallenden Kosten aus Pacht an den SaarForst Landesbetriebes, VTA-Kontrollen 
und daraus resultierenden Maßnahmen von Fremdfirmen, TÜV-Maßnahmen der Bauwerke, 
Ersatz von Figuren und Möbeln wegen Vandalismus und aus Altergründen sind an die 
Gemeinde zu erstatten. Hierzu erfolgt jährlich eine Abrechnung.  

 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Umfang der Vereinbarung 

 
(1) Die Vereinbarung regelt 

 
a) die Einrichtung, Ausweisung, Nutzung und Unterhaltung eines Bogenparcours in 
der Gemeinde Großrosseln, 

 
b) die Nutzung von überwiegend SaarForst-Flächen des Parcours (Anlage 2), 
 
c) die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht im Rahmen der Nutzung der 
unter b) besagten Grundstücken bzw. Grundstücksflächen, 
 
d) die mit der Nutzung des Bogenparcours einhergehenden Zahlungskonditionen. 
 

(2) In dieser Vereinbarung wird ausschließlich ein privatrechtliches Nutzungsverhältnis 
begründet. Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 

§ 2 
Gestattung und Nutzungsregelungen 

 
(1) Die nachfolgenden beziehen sich ausschließlich auf den laut beigefügten Plan 

betroffenen Grundstücke. 
 

(2) Die Gemeinde gestattet die Nutzung der in § 1, (1) b) aufgeführten Grundstücke zur 
Einrichtung und Betrieb eines Bogenparcours. Die Gestattung bezieht sich 
ausschließlich auf die in § 1, (1) b) aufgeführten Grundstücke. Durch die 
hinzukommende Zweckbestimmung als Bogenparcours wird die ursprüngliche 
Zweckbestimmung von vorhandenen Wegeflächen nicht geändert.  

 
(3) Auf dem Bogenparcours dürfen ausschließlich Bögen zum Einsatz gelangen. Die 

Verwendung jeglicher Waffen bzw. jeglicher sonstiger waffenrechtlich 
genehmigungsfreier Schuss- und Schleudervorrichtungen (wie z. B. Armbrust, Paint-
Ball, Blasrohr usw.) ist untersagt. 

 
(4) Die Gemeinde erteilt die Gestattung zur Nutzung der vorgenannten Grundstücke in 

ihrer Eigenschaft als Berechtigter zur Nutzung der Grundstücke; Eigentümer ist der 
SaarForst Landesbetrieb. Über das Einvernehmen der Gemeinde als Berechtigter 
zur Nutzung der Grundstücke hinausgehende Genehmigungen (Baurecht, 
Naturschutz-, Nachbarschaftsrecht usw.) als auch das Einvernehmen weiterer vom 
Bogenparcoursbetrieb betroffener Grundstücksbesitzer hat der Betreiber, sofern 
erforderlich, einzuholen. Das Vorhandensein sämtlicher erforderlicher 
Genehmigungen und Vereinbarungen zu Einrichtung und Betrieb des Bogenparcours 
ist Voraussetzung zur Ausübung der von der Gemeinde ausgesprochenen 



 

Gestattung. Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen sind auf Verlangen der 
Gemeinde dieser gegenüber nachzuweisen. 

 
(5) Die Gemeinde gestattet die Benutzung der in der Anlage 1 markierten Wegstrecken 

als Bogenparcours sowie die Installation der hierzu erforderlichen 
Markierung/Beschilderung und feststehender, nicht beweglicher Ziele in Form von 
Zielscheiben bzw. 3D-Tierimitaten. Die Einrichtung des Bogenparcours, hier 
insbesondere die Beanspruchung, Nutzung und Gestaltung der Grundstücke, hat in 
Absprache mit der Gemeinde zu erfolgen. 

 
(6) Der Gesamtverlauf des Bogenparcours ergibt sich aus dem als Anlage 1 

beiliegenden Lageplans (Wegstrecken des Parcours). Betroffen hiervon sind die in 
der als Anlage 2 zu dieser Vereinbarung aufgelisteten Flurstücke. 

 
(7) Die Beschilderung des Bogenparcours wird vom Betreiber in enger Abstimmung mit 

der Gemeinde vorgenommen. 
 

(8) Ein Rechtsanspruch des Betreibers auf eine bestimmte Art, Umfang oder Zeitpunkt 
der Beschilderung besteht nicht. 
 

(9) Dem Betreiber ist es nicht gestattet, ohne Abstimmung mit der Gemeinde 
Änderungen von zu Drittzwecken angebrachten Beschilderungen vorzunehmen, 
insbesondere die sonstige vorhandene, nicht dem Bogenparcours dienende 
Beschilderung zu entfernen oder zu verändern. 

 
(10) Während der Laufzeit dieser Gestattungsvereinbarungen ist der Betreiber verpflichtet, 

die Grundstücke stets in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Auch trägt der 
Betreiber die Reinigungspflicht über die besagten Flächen. Er hat insbesondere die 
Einhaltung des Rauchverbotes sowie die Entsorgung von Abfall, Pfeilen und 
Pfeilbruch sicherzustellen. Eine Abfallentsorgung über auf dem Parcours aufgestellte 
Müllgefäße ist nicht zulässig. 

 
(11) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die als Anlage 3 dieser Vereinbarung 

beiliegende Schießordnung und Parcoursregeln jedem Besucher des Bogenparcours 
im Voraus bekannt sind und von ihm eingehalten werden. Er hat weiterhin 
sicherzustellen, dass der Parcours vor Inbetriebnahme durch eine öffentlich 
anerkannte Prüfstelle überprüft wird. Das Ergebnis dieser Überprüfung muss der 
Gemeinde mitgeteilt werden und die daraus resultierenden Vorgaben und Richtlinien 
sind zwingend zu beachten und einzuhalten.   

 
(12) Der Betreiber hat ebenso sicherzustellen, dass die Nutzung der Wege des Warndt-

Wald-Weges (Premiumwanderweg) und andere tangierte Wald- und Wanderwege für 
Spaziergänger und Wanderer durch den Bogenparcours nicht beeinträchtigt wird. 

 
 

§ 3 
Verkehrssicherungspflicht 

 
(1) Der Betreiber ist dazu verpflichtet, den verkehrssicheren Zustand sämtlicher zum 

Gegenstand dieses Vertrags gehörender Grundstücke und Einrichtungen 
aufrechtzuerhalten. Erforderliche Maßnahmen zur Unterhaltung und 
Verkehrssicherung sind auf Veranlassung des Betreibers aus dessen Kosten 



 

durchzuführen. 
 

(2) Der Betreiber ist darüber hinaus verpflichtet, eine den Betrieb sowie die 
Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes gemäß Satz 1 umfassende 
Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von … Euro für 
Personenschäden sowie … Euro für Sach- und Vermögensschäden abzuschließen 
und während der gesamten Laufzeit des Vertrags aufrechtzuerhalten. Diese 
Versicherung muss auch von den Grundstücksflächen sowie Einrichtungen 
ausgehende atypische Gefahren für Wanderer und Besucher des 
Bogenschießparcours, mit denen diese nicht rechnen müssen, umfassen. Der 
Betreiber hat der Nachweis des Bestehens der Versicherung erstmals spätestens 
zwei Wochen nach Abschluss des vorliegenden Vertrages und sodann jeweils jährlich 
vorzulegen. Die Gemeinde ist berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn der Betreiber den Nachweis des Bestehens der Versicherung nicht 
innerhalb einer wegen seiner nicht rechtzeitigen Vorlage gesetzten angemessenen 
Frist vorliegt. 
 

(3) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 und 2 umfassen auch die Bäume auf den 
Grundstücksflächen gem. § 1 Abs. 1 der Vereinbarung. Der Betreiber hat 
insbesondere regelmäßige Baumkontrollen gem. den FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) Baumkontrollrichtlinien durchzuführen. 
Sich aufgrund dieser Baumkontrollen ergebende notwendige Maßnahmen sind mit 
der Gemeinde abzustimmen. 
 

(4) Der Betreiber ist verpflichtet, durch regelmäßige Kontrollen den Parcours auf seine 
Sicherheit zu überprüfen. Insbesondere die Holzkonstruktionen, die sich auf dem 
Parcours befinden, sind zwei Mal jährlich auf ihre Verkehrssicherheit zu kontrollieren. 
Diese Kontrolle muss schriftlich dokumentiert werden. 
 

(5) Der Betreiber verzichtet auf die Geltendmachung von Rückgriffs-, Haftungs- oder 
aber Ersatzansprüchen gegen die Gemeinde, die in Zusammenhang mit der 
Ausübung dieser Gestattung stehen. Der Betreiber stellt die Gemeinde von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter einschließlich seiner Bediensteten und Mitglieder frei, 
die aus der Verletzung der Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 resultieren. In 
Verbindung mit dieser Gestattung von Dritten an die Gemeinde gerichteten Haftungs- 
und Ersatzansprüche werden vom Betreiber vorbehaltlos übernommen. 

 
 

§ 4 
Dauer und Kündigung der Vereinbarung 

 
(1) Diese Gestattungsvereinbarung trifft mit Ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die Laufzeit 

beträgt zunächst fünf Jahre, gerechnet ab dem 01.01. des Jahres, welcher auf das 
Jahr der Fertigstellung folgt. Das Jahr der Unterzeichnung ist ein sog. Rumpfjahr und 
zählt grundsätzlich bei der Berechnung der Fünfjahresfrist nicht mit. Nach Ablauf der 
ersten fünf Jahre (Zweckbindungsfrist des Fördermittelgebers), kann die 
Vereinbarung von jeder Partei ohne Angabe von Gründen zum 31.12 eines jeden 
Jahres ordentlich mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Die 
Kündigung muss schriftlich, unter Ausschluss der elektronischen Form, erfolgen. 

 
(2) Zusätzlich zu den Kündigungsregelungen nach Absatz (1) sind der Betreiber und die 

Gemeinde zur außerordentlichen Kündigung dieser Gestattungsvereinbarung nach 



 

BGB berechtigt. 
 

(3) Wird die Gestattungsvereinbarung nicht gekündigt, verlängert sie sich jeweils um ein 
weiteres Kalenderjahr. Das Recht zur beiderseitigen außerordentlichen Kündigung 
des Vertrages bleibt hiervon unberührt. 

 
(4) Beabsichtigte Nutzungsänderungen und / oder Änderungen der Ausstattung des 

Bogenparcours gegenüber der geplanten bzw. mit der Gemeinde abgestimmten 
Nutzung sind zuvor vom Betreiber schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde kann 
solchen Nutzungsänderungen widersprechen oder den Vertrag außerordentlich und 
gegebenenfalls fristlos kündigen. Ebenso hat der Betreiber das Recht auf Kündigung 
dieser Vereinbarung, wenn dieser im Falle eines Widerspruchs gegen die 
Nutzungsänderung in der tatsächlichen oder wirtschaftlichen Nutzung der in § 1, (1) 
b) genannten Grundstücke erheblich beeinträchtigt wird. 
 

(5) Der Betreiber verpflichtet sich weiterhin, nach Ablauf dieser Gestattungsvereinbarung, 
innerhalb einer Frist von 1 Monat die durch den Bogenparcoursbetrieb erfolgte 
Einrichtung (Beschilderung, Zielaufbauten usw. soweit durch den Betreiber 
veranlasst) auf eigene Kosten zu entfernen und auf Verlangen der Gemeinde auch 
den ursprünglichen Gestattungsgegenstand auf eigene Kosten wiederherzustellen. 

 
 

§ 5 
Ersatz und Kosten 

 
(1) Der Betreiber verpflichtet sich, sämtliche mit der Einrichtung, dem Betrieb und der 

Unterhaltung des Bogenparcours verbundenen Kosten – welche nicht durch die 
Herstellung des Parcours zwangsläufig entstehen und somit durch die Gemeinde 
geleistet werden – zu tragen.  
 

(2) Der Betreiber verpflichtet sich, die geforderten Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Kompensationsmaßnahmen der eigens für die Maßnahme in Auftrag gebrachten 
Verträglichkeitsstudie, auf eigene Kosten durchzuführen. 

 
(3) Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Gemeinde die Arbeiten auf 

Kosten des Betreibers ausführen lassen. 
 
 

§ 6 
Entgelt- und Erstattungsregelungen 

 
(1) Für die durch die Bestimmungen in dieser Vereinbarung erteilte Gestattung erhält die 

Gemeinde – mit Ausnahme für das zuvor genannte Rumpfjahr – ein jährliches 
Gestattungsentgelt in Höhe von ____ €. Das Entgelt ist jeweils vorschüssig zu Beginn 
eines Kalenderjahres, spätestens zum 15.01., auf ein Konto der Gemeindekasse zu 
entrichten. 
 

(2) Der Betreiber trägt darüber hinaus die der Gemeinde entstanden Kosten und ggf. 
noch entstehenden Kosten der Herstellung und der Einrichtung des Bogenparcours 
wie bspw. Kosten für Verträglichkeitsstudie und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
sowie den von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil der Fördermaßnahme. 

 



 

(3) Der Verleih der Ausrüstung wird durch den Betreiber sichergestellt. Die Verleihstation 
erhält pro Verleih ein Entgelt. Diese regelt eine Sondervereinbarung. 

 
(4) Für den Fall, dass durch den Bogenparcours 

 
a) die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der von dieser Vereinbarung betroffenen 

Grundstücke, 
 

b) der Baumbestand (Fehlschüsse, menschliche Einflüsse) auf den Grundstücken 
beschädigt bzw. beeinträchtigt werden und hierdurch Einnahme- bzw. 
Wertverluste oder gar Mehrkosten für die Gemeinde entstehen bzw. diese durch 
den Landesbetrieb SaarForst wegen solcher Einnahme- und/oder Wertverluste 
oder mehreren in Anspruch genommen wird, sind diese nach Aufforderung der 
Gemeinde durch den Betreiber zu erstatten. 

 
(5) Eine Pflicht zur Tragung von Kosten bzw. zur Leistung von Erstattungen entfällt, 

sofern dem Betreiber nicht rechtzeitig, d.h. mindestens 10 Tage zuvor, die 
Durchführung von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf den betreffenden Grundstücken 
angezeigt worden ist. 

 
 

§ 7 
Weitergabe Verpflichtung 

 
(1) Eine Änderung des Betreibers kommt nur in Betracht, wenn ein neuer Betreiber den 

bisherigen Betreiber aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das 
ursprünglich festgelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer 
Unternehmensumstrukturierung, Übernahme, Zusammenschluss, er war oder wenn 
man ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Betreibers tritt, ersetzt. Eine 
Rechtsnachfolge, auch in dem Betracht, dass der Betreiber eine natürliche Person 
ist und verstört, wenn die Erben die Anforderungen an die Eignung erfüllen. 

 
(2) Handelt ein Vertragspartner der Verpflichtung nach Absatz (1) zuwider, ist er für den 

dem anderen Vertragspartner entstandenen Schaden schadenersatzpflichtig. 
 
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Vereinbarung wird zweifach gefertigt, jeder Vertragspartner erhält eine 

Ausfertigung. 
 

(2) Bestandteile dieser Vereinbarung sind: 
Anlage 1 Lageplan Verlauf Bogenparcours 
Anlage 2 Liste der von der Einrichtung und Nutzung des Bogenparcours   

   betroffenen Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen 
 Anlage 3 Parcoursregeln mit Öffnungszeiten 
 

(3) Die Vereinbarung wird mit dem entsprechenden Zustimmungsbeschluss des 
Gemeinderates, mit den in Absatz (2) genannten Anlagen und Unterschrift durch die 
Vertragspartner wirksam. 

 



 

 
(4) Änderungen der Vereinbarung bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform bzw. 

gegebenenfalls der Beratung und Beschlussfassung in den entsprechenden 
Ratsgremien. Nebenabreden bestehen nicht. 

 
(5) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein bzw. werden, so wird 

die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hiervon nicht berührt. Die 
Vertragspartner werden die ungültige Bestimmung einvernehmlich durch eine ihr im 
wirtschaftliche n Erfolg gleichkommende gültige Bestimmung ersetzen. Das gleiche 
gilt sinngemäß für eventuell auftretende Vertragslücken. 

 
(6) Eventuelle Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung bzw. Durchführung 

dieser Vereinbarung sollen gütlich unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der 
Vereinbarung beigelegt werden. 

 
(7) Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Gestattungs-

vereinbarung ist Völklingen. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum         Großrosseln, den  
 
 
Für den Betreiber         Für die Gemeinde 
          Der Bürgermeister 
 
 
 
(   )       (Dominik Jochum)
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Parcours- Regeln 
 

Bogensportparcours Warndt 
 

Mit Kauf einer Eintrittskarte erklärt man sich mit den Parcoursregeln einverstanden. 
 

Der Parcours wird regelmäßig kontrolliert. Bitte die Eintrittskarte griffbereit haben. 
 

(1) Jeder schütze/in haftet für seinen Schuss. Das Betreten des Geländes erfolgt auf 
eigene Gefahr! Für evtl. Personen- oder Sachschäden wird nicht gehaftet! Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen den 
Parcours benutzen. (der Erwachsene muss hierbei kein Bogenschütze sein!) 

 
(2) Jeder Schütze/in muss sich vor dem Schuss vergewissern, dass die Schusslinie 

und der Raum dahinter frei sind und weder Mensch noch Tier gefährdet ist. Alle 
Personen müssen beim Abschuss hinter dem Schützen stehen. 
 

(3) Der Parcours darf nur in Reihenfolge der Abschusspflöcke, aufsteigend ab Nr. 1, 
begangen werden. Der Weg ist mit Wegweisern gekennzeichnet. Der Wegführung ist 
zu folgen und die Wege sind nicht zu verlassen! 

 
(4) Es darf nur auf die aufgestellten 3D-Tiere/scheiben geschossen werden und 

ausschließlich von den markierten Abschusspflöcken. Schüsse in die Luft, 
absichtliche Schüsse auf Pflanzen und Bäume, sowie Schüsse auf Tiere sind 
strengstens untersagt! Der Bogen darf nie über die Scheibenkante ausgezogen 
werden. 

 
(5) Beim Pfeile suchen muss das Ziel durch ein Gruppenmitglied, einen Bogen oder 

Kleidungsstück abgesichert werden. Das Ziel soll gekennzeichnet werden, (Bogen 
vor die Scheibe stellen oder eine Person wartet am Pflock), dass für nachfolgende 
Bogenschützen ersichtlich wird, dass das Ziel nicht zum Abschuss freigegeben ist.    

 
(6) Es ist untersagt, die 3D-Ziele oder Abschusspflöcke eigenmächtig zu verändern. 

Beschädigungen bitte bei David Kossmann melden. Eine nicht sachgemäße 
Behandlung kann zur Anzeige führen. 

 
(7) Das Schießen unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss ist verboten!  

 
(8) An der Schießlinie und auf dem Parcours herrscht in Anlehnung an die 

waldgesetzlichen Bestimmungen absolutes Rauchverbot! 
 

(9) Jeder Parcoursbesucher wird gebeten auf Sauberkeit zu achten, dass Gelände zu 
schonen und auf freilaufende Tiere besondere Rücksicht zu nehmen. Unnötigen 
Lärm vermeiden. Beschilderungen zum Schutz von Wald und Wiesen ist Folge zu 
leisten. 
 

(10) Hunde sind zwingend an der Leine zu führen! 
 

(11) Bei Personen- oder Sachschäden durch Regelverstoß oder waldtypische Gefahren 
übernehmen weder Grundstücksbesitzer noch die Firma _____________ die 
Haftung. 
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(12) Bitte tragen sie sich nach Erhalt ihrer Schießkarte mit der Start- und Ankunftszeit in 
die Schießklatte ein. 

 
(13) Einschießen ist nur an der dafür vorgesehenen Anlage erlaubt. 

 
(14) Verboten ist das Schießen mit jagdspitze, Armbrust, Speer oder Waffen. 

 
(15) Die Benutzung von Compound Bögen ist auf diesem Parcours nicht erlaubt! 
 
(16) Bitte lassen sie schnellere Gruppen oder Einzelpersonen passieren. 

 
(17) Sie befinden sich auf einem öffentlich zugänglichen Wanderweg in der Nähe eines 

Wildfreigeheges: Bitte nehmen sie Rücksicht auf Kinder, Wanderer und Passanten. 
 

(18) Ausgeliehenes Material ist innerhalb der Öffnungszeiten wieder vollständig bei der 
Verleihstation abzugeben. Entwendung wird zur Anzeige gebracht werden. 

 
(19) Unbefugte Benutzung (ohne gültige Eintrittskarte) hat den Verweis vom 

Parcoursgelände zu Folge und kann zur Anzeige gebracht werden. 
 

(20) Die Nichteinhaltung der Parcoursregeln hat den Verweis vom Parcoursgelände zu 
Folge.      



 Zweckverband 
 öffentlicher Personennahverkehr auf dem 
 Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken 

 

 

  Sitz Riegelsberg Hausadresse: 
  Saarbrücker Str. 31 
  66292 Riegelsberg 
 
  Telefon 06806 930 111 
   Telefax 06806 930 201 

Verbandsvorsteher: Bürgermeister Klaus Häusle, Bankverbindung: Sparkasse Saarbrücken, IBAN: DE37 5905 0101 0000 6866 00, BIC: SAKSDE55XXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl/Telefax Datum 

 Hä/CK 06806 / 930 - 111 18.06.2021 

Einladung zur Zweckverbandsversammlung am 16.07.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die nächste öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Zweckverbandes findet statt am 
  

Freitag, den 16.07.2021, um 09.00 Uhr, im Sitzungssaal 
des Rathauses Riegelsberg, Saarbrücker Str. 31, 66292 Riegelsberg 

 
T a g e s o r d n u n g:  
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Annahme der Niederschrift vom 30.04.2021 
2. Jahresabschluss 2020 - Vorberatung 
3. Verwendung des Jahresergebnisses 2020 
4. Entlastung des Verbandsvorstehers und seiner Stellvertreter - Vorberatung 
5. Notvergabe Nachtbuslinien im Regionalverband Saarbrücken – Vorberatung 
6. Neuvergabe Linienbündel E – Vorberatung 
7. Mitteilungen und Verschiedenes 

Öffentlicher Teil  

8. Annahme der Niederschrift vom 30.04.2021 – Beschluss 
9. Jahresabschluss 2020 - Beschluss 
10. Entlastung des VV und seiner Stellvertreter für 2020 – Beschluss 
11. Notvergabe Nachtbuslinien im Regionalverband Saarbrücken – Beschluss 
12. Neuvergabe Linienbündel E – Beschluss 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 

 
 

… 
 
 
 
 
 

 
Zweckverband ÖPNV Regionalverband Saarbrücken, PF 1143, 66288 Riegelsberg 
 
An die  
Mitglieder der 
Zweckverbandsversammlung 
Öffentlicher Personennahverkehr 
auf dem Gebiet des Regionalverbandes 
Saarbrücken (ZPRS) 
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Verbandsvorsteher: Bürgermeister Klaus Häusle, Bankverbindung: Sparkasse Saarbrücken, IBAN: DE37 5905 0101 0000 6866 00, BIC: SAKSDE55XXX 
 

 

 
Bei Verhinderung bitte ich Sie, Ihren Vertreter zu entsenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Klaus Häusle  
Verbandsvorsteher 
 










